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RENTENLÜCKE

Der Gender Pension Gap verstärkt 
die Einkommensungleichheit von 
Männern und Frauen im Rentenalter
Von Markus M. Grabka, Björn Jotzo, Anika Rasner und Christian Westermeier

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Höhe der Renten 
lagen im Jahr 2014 bei 42 Prozent in Westdeutschland und 23 Pro-
zent in Ostdeutschland. Im vorliegenden Bericht wird dieser soge-
nannte Gender Pension Gap für vier Geburtskohorten bestimmt 
und seine zukünftige Entwicklung simuliert. Demnach wird der 
Gender Pension Gap für die jüngste Kohorte dieser Untersuchung – 
 verglichen mit der ältesten – um etwa 15 Prozentpunkte sinken. 
Es gibt  mehrere Gründe für diese geschlechtsspezifische Renten-
lücke: die bestehende Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, 
das  niedrigere Bildungsniveau von Frauen in älteren Geburtsko-
horten, die niedrigere Erwerbsquote, geringere Arbeitszeiten und 
familien bedingte Erwerbsunterbrechungen von Frauen sowie Jobs 
in schlechter bezahlten Branchen. Um die Erwerbsbeteiligung von 
Frauen zu erhöhen und den Gender Pension Gap zu verkleinern, 
sind vor allem Mütter auf bessere Kinderbetreuungsangebote 
angewiesen – für Kleinkinder und Schulkinder. Außerdem muss 
sich die Politik weiter für eine institutionelle Gleichstellung von 
Männern und Frauen einsetzen sowie das Ziel der Lohngerechtig-
keit weiter verfolgen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der 
unbereinigte Verdienstunterschied (Gender Pay Gap) im 
Jahr 2015 zwischen Frauen und Männern in  Deutschland 
bei 21 Prozent. Er hat sich demnach in den  vergangenen 
zehn Jahren nur um zwei Prozent punkte verringert.1 Das 
individuelle Gehalt  beeinflusst  maßgeblich die Höhe der 
Anwartschaften an die  Gesetzliche Renten versicherung 
(GRV), also die Höhe der Rente im Alter. Somit  führen 
geschlechtsspezifische Verdienst unterschiede auch zu 
unterschiedlichen Renten höhen. Ziel dieser von der 
 Hans-Böckler-Stiftung geförderten Untersuchung ist 
es, die geschlechts spezifischen Unterschiede in der 
Höhe der Renten in der GRV (Gender  Pension Gap) 
für vier Geburts kohorten (1936–1945, 1946–1955, 
1956–1965, 1966–1970) zu  bestimmen und hinsicht-
lich ihrer  Ursachen differenziert zu  analysieren.2 Der 
Gender Pension Gap (GPG) wird hier folgenderma-
ßen definiert:  Dieser ist die  prozentuale Differenz der 
 durchschnittlichen  persönlichen Alterssicherungsein-
kommen aus der GRV aller  betrachteten Frauen zu 
den durchschnittlichen  persönlichen GRV-Renten-
ansprüchen der  entsprechenden Gruppe der Männer.3 
Die hier vorgenommene Fokussierung auf Alterssiche-
rungsleistungen der GRV leitet sich aus der besonde-
ren Bedeutung dieser ersten Säule des Alterssicherungs-
systems ab. So geben 96  Prozent aller Ehepaare 
 beziehungsweise 90 Prozent aller Alleinstehenden, die 
Alterssicherungsleistungen beziehen, an, dass sie eine 

1 Statistisches Bundesamt (2016): Verdienstunterschied zwischen Frauen 
und Männern in Deutschland bei 21 Prozent. Pressemitteilung Nr. 097 vom 
16. März 2016.

2 Wir danken der Hans-Böckler-Stiftung für die Finanzierung des Forschungs-
vorhabens: „Die Entwicklung der geschlechtsspezifischen Rentenlücke in 
Deutschland: Analysen zu Entstehung und Bestimmungsfaktoren im Lebens-
lauf“, Projektnummer S-2012-613-4. Die vorliegende Analyse erweitert damit 
erste Berechnungen des DIW Berlin zu dieser Thematik, vgl. Anika Rasner 
(2014): Geschlechtsspezifische Rentenlücke in Ost und West. DIW Wochenbe-
richt Nr. 40, S. 976–985.

3 Diese Definition weicht von anderen verwendeten Beschreibungen des 
GPG ab. So wird der GPG in verschiedenen Publikationen auch auf das gesamte 
Alterseinkommen bezogen, vgl. Judith Flory (2011): Gender Pension Gap. Ent-
wicklung eines Indikators für faire Einkommensperspektiven von Frauen und 
Männern. Herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend. 
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Der Gender Pension Gap ist in 
Westdeutschland deutlich größer als 
in Ostdeutschland

Auf Grund der historischen sehr unterschiedlichen 
Erwerbsbiografien von Frauen in Ost- und Westdeutsch-
land, wird der Gender Pension Gap in diesem Bericht 
getrennt für beide Regionen ausgewiesen. Im Jahr 2014 
betrug der durchschnittliche monatliche Rentenzahl-
betrag von Versichertenrentnern im Rentenbestand in 
Westdeutschland 994 Euro und von Versichertenrentne-
rinnen 576 Euro, ohne Hinterbliebenenrenten (Tabelle 1). 
Das bedeutet, dass Rentnerinnen einen eigenen Renten-
anspruch von nur 58 Prozent der  Rentner erreichen, also 
eine Differenz von 418 Euro. Die geschlechtsspezifische 
Rentenlücke im Rentenbestand beträgt 42 Prozent in 
Westdeutschland. In Ostdeutschland sind die Rentenzahl-
beträge für beide Geschlechter höher und erreichen für 
den Rentenbestand für Männer 1 057 Euro beziehungs-
weise 818 Euro für Frauen. Der Gender Pension Gap liegt 
in Ostdeutschland demnach bei 23 Prozent.5 

Im Rentenbestand sind sämtliche Personen berücksich-
tigt, die bereits eine Rente der GRV beziehen, unabhän-
gig davon, ob es sich um Altersrente oder bei jüngeren 
Menschen um Erwerbsminderungsrenten handelt. Der 
Rentenzugang beschreibt dagegen diejenigen Personen, 
die im entsprechenden Kalenderjahr erstmals eine Ver-
sichertenrente bezogen haben. Hier zeigt sich, dass der 
durchschnittliche Rentenzahlbetrag für alle vier Geburts-
kohorten geringer ausfällt als im Rentenbestand. Dies 
geht neben großzügigeren Anrechnungsregeln bei älte-
ren BezieherInnen vermutlich auch auf längere Phasen 
von Arbeits- beziehungsweise Nichterwerbstätigkeit von 
Personen im Rentenzugang zurück. Denn diese wirken 
sich negativ auf die Höhe der Rentenansprüche aus. Vor 
allem für Rentner in Ostdeutschland ist der Unterschied 
zwischen Rentenbestand und Rentenzugang mit knapp 
170 Euro oder 16 Prozent besonders ausgeprägt.6 

5 Hierbei ist zu beachten, dass der Mittelwert durch eine nennenswerte Zahl 
von Kleinstrenten beeinflusst wird. Betrachtet man aber das Haushaltsnettoein-
kommen, so liegen die Alterseinkommen von Rentnern in Westdeutschland 
deutlich höher als in Ostdeutschland, da Einkommen aus Betriebsrenten, priva-
ten Renten und Kapitaleinkommen im Westen höher sind als im Ostteil des 
Landes. Kleinstrenten liegen sowohl bei Männern als auch Frauen vor. Dies 
erklärt sich unter anderem. durch Wechsel von einer abhängigen Beschäftigung 
in längerfristiger Selbständigkeit, durch langjährige Ausübung eines Minijobs 
oder auch durch lange Phasen der Nichterwerbstätigkeit. Auch in diesen Fällen 
gilt, dass das spätere Haushaltsnettoeinkommen im Alter sich nicht nur aus 
Kleinstrenten der GRV speist. 

6 Dies ist unter anderem eine der Ursachen, warum sich das Armutsrisiko 
von ostdeutschen Personen im Alter von 65–75 Jahren seit der Jahrtausend-
wende verdoppelt hat. Markus M. Grabka und Jan Goebel (2017): Realeinkom-
men sind von 1991 bis 2014 im Durchschnitt gestiegen – erste Anzeichen für 
wieder zunehmende Einkommensungleichheit. DIW Wochenbericht Nr. 4, 
S. 72–73.

Rente von der GRV erhalten.4 Auch  gemessen am Leis-
tungsvolumen aller Alterssicherungssysteme macht der 
Anteil der GRV in Westdeutschland immerhin 71 Pro-
zent aus, in Ostdeutschland sogar 98 Prozent.

4 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2012): Ergänzender Bericht 
der Bundesregierung zum Rentenversicherungsbericht 2012 gemäß § 154 
Abs. 2 SGB VI (Alterssicherungsbericht 2012). 

Abbildung 1
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Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund (2015): Rentenversicherung in Zeitreihen.  
DRV-Schriften Band 22. Oktober; Berechnungen des DIW Berlin.
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Der Gender Pension Gap ist in Ostdeutschland schneller zurückgegangen als im Westen.

Tabelle 1

Durchschnittlicher Rentenzahlbetrag bei Versichertenrenten von 
Männern und Frauen 2014

Westdeutschland Ostdeutschland

Männer Frauen Gender Pension Gap Männer Frauen Gender Pension Gap

Rentenbestand 994 576 42% 1057 818 23%

Rentenzugang 925 568 39% 888 801 10%

Deutsche Rentenversicherung Bund (2015): Rentenversicherung in Zeitreihen. DRV-Schriften Band 22. 
Oktober; Berechnungen des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2017

Frauen haben generell einen geringeren Rentenanspruch als Männer.
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Aufgrund der starken Erwerbszentrierung und des 
zugrundliegenden Äquivalenzprinzips, dass die Höhe der 
individuellen Rente proportional den im Erwerbsverlauf 
eingezahlten Beiträgen entspricht, wirken in der GRV 
unterschiedliche Faktoren, die den Gender  Pension Gap 
erklären. Dies sind zuerst einmal unterschiedliche Bil-
dungsniveaus: Unter Frauen im Alter von 15 bis 64 Jah-
ren hatten im Jahr 2011 26 Prozent einen Hochschul- 
oder vergleichbaren Bildungsabschluss. Bei Männern lag 
 dieser Anteil bei 29 Prozent.11 Zudem unterscheidet sich 
die Erwerbsbeteiligung von Männern und Frauen. So lag 
die Erwerbsquote von Frauen im Alter von 20 bis 64 Jah-
ren im Jahr 2011 bei 71 Prozent, verglichen mit 81 Pro-
zent bei Männern. Auch beim Erwerbsumfang gibt es 
deutliche Unterschiede. So liegt der Anteil von Frauen, 
die eine Wochenarbeitszeit von weniger als 32 Stunden 
haben, bei 46 Prozent. Bei Männern sind es gerade ein-
mal zehn Prozent.12 Frauen arbeiten zudem häufiger in 
Branchen, in denen unterdurchschnittlich bezahlt wird, 
beispielsweise im Dienstleistungssektor. Hinzu kommt, 
dass Frauen branchenunabhängig meist in niedrigeren 
Positionen arbeiten als Männer.13 Dies spiegelt sich in 
einem unbereinigte Gender Pay Gap von aktuell 21 Pro-
zent wieder. Zudem unterbrechen Frauen ihre Erwerbstä-
tigkeit für die Familie häufiger als Männer. Allein 1,9 Mil-
lionen Frauen hatten sich familien bedingt im Jahr 2011 
ganz aus dem Arbeitsmarkt zurück gezogen – gegenüber 
nur 99 000 Männern. Die Berücksichtigung von Kinder-
erziehungszeiten oder auch Pflegezeiten in der GRV, von 
denen entsprechend überproportional Frauen  profitieren, 
dämpft den GPG damit nur bedingt.14 Hinzu kommt, dass 
Frauen häufig ihren Renteneintritt von ihrem Partner 
abhängig machen.15 Statistisch gehen verheiratete Män-
ner älter in Rente als ihre Partnerinnen und sind damit 
seltener von  Abschlägen in der GRV betroffen. Anderer-
seits können mit der durchschnittlich um einige Jahre 
längeren Lebenserwartung von Frauen die im Lebens-
lauf erzielten Rentenzahlungen höher ausfallen als bei 
ihren Partnern.16 

11 Statistisches Bundesamt (2012): Frauen und Männer auf dem Arbeits-
markt. Deutschland und Europa.

12 A. a. O. 

13 Der Anteil von Führungspositionen, die von Frauen besetzt sind, lag 2010 
bei 30 Prozent. Statistisches Bundesamt (2012), vgl. a. a. O. 

14 So erhalten wie oben beschrieben Mütter bis zu drei Entgeltpunkte, die 
einem Durchschnittsverdienst über drei Jahre entsprechen. Geht ein Vater in 
dieser Zeit einer Beschäftigung nach, wofür er ein Einkommen in Höhe der 
Beitragsbemessungsgrenze erhält, so erzielt er aber für jedes Jahr bis zu 2,0743 
Entgeltpunkte (Deutsche Rentenversicherung Bund (2016): Aktuelle Daten 
2016), womit auch innerhalb eines Paares der GPG weiter zunimmt. 

15 Verheiratete Männer sind im Durchschnitt drei Jahre älter als ihre Partner-
innen. Vgl. Martin Brussig und Tim Stegmann (2006): Wer geht vorzeitig in 
Rente? Eine Analyse mit den Individualdaten des Versichertenrentenzugangs 
2004. DRV-Schriften Band 55, S. 135–157.

16 Friedrich Breyer (2006): Neue Rentenformel – mehr Gerechtigkeit und 
weniger Altersarmut. DIW Wochenbericht Nr. 5, S. 82–86.

In Ostdeutschland ging der Gender Pension 
Gap in den vergangenen Jahren stärker 
zurück als in Westdeutschland

Der GPG im Rentenzugang hat sich in Ost- und West-
deutschland unterschiedlich entwickelt (Abbildung 1). 
Während in Westdeutschland der GPG im Jahr 1980 
noch bei 55 Prozent lag, hat er sich sukzessive bis 2014 
auf 39 Prozent verringert. In Ostdeutschland lag die 
geschlechtsspezifische Rentenlücke in allen Jahren 
immer unter der Quote in Westdeutschland. Zudem ist 
der GPG in Ostdeutschland schneller zurückgegangen 
als im Westen. 2014 machte dieser in Ostdeutschland 
noch zehn Prozent aus. 

Die Höhe einer Altersrente in der GRV wird nach der 
Rentenformel bestimmt. Diese setzt sich  maßgeblich 
aus den folgenden vier Faktoren zusammen: der Summe 
der Entgeltpunkte, dem Zugangsfaktor7, dem  aktuellen 
Renten wert und dem Rentenartfaktor8. Die Höhe der 
Entgelt punkte wird maßgeblich durch die Höhe des 
sozial versicherungspflichtigen Arbeits entgelts bestimmt. 
Für jedes Erwerbsjahr wird das individuelle Arbeits-
entgelt ins Verhältnis zum Durchschnittsentgelt gesetzt. 
Wird genau ein Arbeitsentgelt in Höhe des Durchschnitts 
bezogen, ergibt dies einen Entgeltpunkt. Liegt das 
 Einkommen höher (niedriger), so bedeutet dies höhere 
(niedrige) Entgeltpunkte. Die Summe aller Entgelt-
punkte eines Erwerbslebens wird mit dem  jeweiligen 
aktuellen Renten wert multipliziert. Dieser liegt aktuell 
bei 30,45 Euro in Westdeutschland und 28,66 Euro im 
Osten des Landes. 

Neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung können Faktoren wie Erwerbs unterbrechungen 
wegen Kindererziehung die Rentenhöhe  beeinflussen.9 
Für jedes vor dem 1.  Januar 1992 geborene Kind 
 werden einem Elternteil zwei Jahre Kindererziehungs-
zeit angerechnet. Für Kinder, die nach diesem Stich-
tag geboren sind, werden drei Jahre angerechnet. Für 
jedes Jahr Kindererziehungszeit leitet sich daraus ein 
Entgeltpunkt ab.10 

7 Der Rentenzugangsfaktor berücksichtigt, ob eine Altersrente vor (nach) 
der Regelaltersgrenze bezogen wird. Bei vorzeitigem Bezug fallen Abschläge 
an. Wird die Rente erst später bezogen, so erhält der/die künftige  
RentnerIn einen Bonus. 

8 Der Rentenartfaktor beträgt bei einer Altersrente genau eins, bei großen 
Witwen- beziehungsweise Witwerrenten liegt dieser Faktor bei 0,55. 

9 Hierzu zählt auch unter bestimmten Voraussetzungen die Ausübung einer 
Pflegetätigkeit. 

10 Das bedeutet, dass ein Elternteil für ein nach dem 31. Dezember 1991 
geborenes Kind insgesamt drei Entgeltpunkte erhält. Damit wird für das Eltern-
teil in diesen Jahren ein Arbeitsentgelt in der Höhe des Durchschnittsentgelts 
unterstellt, unabhängig davon wie hoch der tatsächliche Verdienst gewesen 
wäre, wenn das Elternteil weiter gearbeitet hätte.
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Männer der jüngsten Kohorte erwarten 
deutlich geringere Renten

Im Folgenden wird die Entwicklung des Gender 
 Pension Gap für Personen aus vier Geburtskohorten 
(1936–1945, 1946–1955, 1956–1965, 1966–1970) in 
Deutschland beschrieben. Unberücksichtigt bleiben 
bei dieser  Analyse alle BeamtInnen, Selbständigen und 
 MigrantInnen. Es wird nach Ost- und Westdeutschland 
sowie dem Geschlecht unterschieden. Datengrundlage 
bildet ein per statistischer Datenfusion zusammenge-
führter Datensatz aus dem Sozio-oekonomischen Panel 
(SOEP)17 und der Versicherungskontenstichprobe (VSKT) 
des Forschungsdatenzentrums der Deutschen Renten-
versicherung Bund (Kasten).18 Für die älteste Geburts-
kohorte der Kriegsgeneration (1936–1945 Geborene) 
 liegen vollständige Erwerbsverläufe bis zum Renten-
eintritt vor. Für die jüngste Kohorte wurde die Erwerbs-
biografie bis mindestens zur Mitte des Erwerbslebens 
beobachtet, also bis zu einem Alter von 40 Jahren oder 
älter. Die in  diesem Alter erreichte berufliche Position ist 
ein  geeigneter  Prädiktor für den weiteren Erwerbsverlauf, 
da  wesentliche  Entscheidungen im Berufsleben bereits 
getroffen  wurden. Auf Basis eines Fortschreibungs-
modells wird die weitere Erwerbs- und Familienbiografie 
bis zum 70. Lebensjahr19 anhand der  weiteren  Verläufe 
 früherer Jahrgänge simuliert, um sie mit  früheren Kohor-
ten zu  vergleichen.

Der Gender Pension Gap wird üblicherweise nur für 
 Personen ausgewiesen, die bereits Rente  beziehen.20 Der 
hier vorgenommene Kohortenvergleich erlaubt auch 
 Aussagen zur wahrscheinlichen Entwicklung des GPG 
über verschiedene Lebensalter hinweg ( Abbildung 2). 
Für Männer in Ost- und Westdeutschland gilt, dass 
jüngere Kohorten im Durchschnitt  geringere Renten-
anwartschaften in der GRV haben. Im Alter von 40  Jahren 
(bis zu diesem Alter liegen vollständig  beobachtete 
 Biografien vor), beläuft sich die Differenz zur Kriegs-
kohorte auf 130 Euro im Westen und 160 Euro im Osten. 
Bis zum Alter von 65 Jahren wird sich dieser Unterschied 
auf 170 Euro im Westen und auf 220 Euro im Osten wei-

17 Das SOEP ist eine jährliche Wiederholungsbefragung privater Haushalte, 
die seit 1984 in Westdeutschland und seit 1990 auch in Ostdeutschland durch-
geführt wird; vgl. Gert G. Wagner, Jan Goebel, Peter Krause et al. (2008): Das 
Sozio-oekonomische Panel (SOEP): Multidisziplinäres Haushaltspanel und 
Kohortenstudie für Deutschland – Eine Einführung (für neue Datennutzer) mit 
einem Ausblick (für erfahrene Anwender). AStA Wirtschafts- und Sozialstatisti-
sches Archiv 2 (2008), Nr. 4, S. 301–328. 

18 Wir danken dem Forschungsdatenzentrum der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund (FDZ-RV) für die Bereitstellung von folgenden Mikrodaten: SUF Versi-
cherungskontenstichprobe 2010-Grabka, – SUF FDZ-Biografiedatensatz – LAW. 

19 Eine Simulation bis zum 70. Lebensjahr wurde vorgenommen, da es eine 
zunehmende Zahl von Personen gibt, die auch nach Erreichen der Regelalters-
grenze einer Erwerbstätigkeit nachgehen. 

20 Vgl. zum Beispiel Platon Tinios, Francesca Bettio und Gianni Betti (2015): 
Men, Women and pensions. European Union.

ter vergrößert haben. Mitverantwortlich für diesen Trend 
sind häufigere Erwerbsunterbrechungen mit längeren 
Phasen von Arbeitslosigkeit, längeren Ausbildungszeiten 
sowie die zunehmende Bedeutung von Teilzeittätigkeit.21

Für Frauen in Westdeutschland ist eine  umgekehrte 
Entwicklung festzustellen, da aufgrund der  gestiegenen 
Erwerbsbeteiligung sowie kürzeren Erwerbsunterbre-
chungen die jüngste Geburtskohorte höhere Rentenan-
wartschaften erzielen wird als deren Vorgänger kohorten. 
Im Alter von 40 Jahren ist die Rentenhöhe der jüngs-
ten Kohorte in Westdeutschland um zehn Prozent höher 
(knapp 40 Euro) als die der Kriegskohorte. Im Alter von 
65 Jahren wird dieser Vorteil auf 15  Prozent (90 Euro) 
weiter zugenommen haben. 

Die Erwerbsbiografien von Frauen in Ostdeutschland aus 
der Kriegskohorte weichen deutlich von denen gleich-
altriger Frauen in Westdeutschland ab. Das schlägt sich in 
 höheren Renten nieder. Die Kohorte der 1946–55 Gebore-
nen war nach der Wieder vereinigung in  stärkerem Maße 
als die Vorgängerkohorte von Arbeitslosigkeit betroffen. 
Das schlägt sich in geringeren  Renten  nieder. Auch für 
die jüngste Kohorte liegt im Alter von 40  Jahren ein um 
rund 60 Euro geringerer Renten anspruch vor. Dieser 
wird voraussichtlich bis zum Renteneintritt aber nahezu 
aufgeholt sein. 

Absoluter und relativer Rückgang der 
Rentenanwartschaften bei Männern ist am 
unteren Rand der Verteilung am größten

Die Betrachtung der durchschnittlichen Höhe der 
Renten anwartschaften erlaubt keine Aussagen  darüber, 
wie sich deren Verteilung innerhalb der Geburtsko-
horten  verändert hat. Es werden fünf Punkte der Ver-
teilung der GRV-Renten anwartschaften im Alter von 
65  Jahren  ausgewählt. Dies sind das 10., 25., 50., 75. und 
90.  Perzentil, und es wird jeweils die Kriegskohorte mit 
der jüngsten Kohorte  verglichen (Abbildung 3). Zunächst 
wird auch für die  Perzentilswerte der oben beschriebene 
Befund rück läufiger Rentenanwartschaften für Män-
ner sowohl in West- als auch in Ostdeutschland bestä-
tigt. Sowohl der absolute als auch relative Rückgang ist 
am unteren Rand der Verteilung am größten. So geht 
die Höhe der GRV-Rente im zehnten Perzentil in der 
Kriegskohorte in Westdeutschland von 965 auf 750 Euro 
in der jüngsten Geburtskohorte zurück. In Ostdeutsch-
land ist diese Differenz mit 300 Euro größer. Im Gegen-
satz dazu ist die Veränderung bei Männern in West-
deutschland, gemessen am 90. Perzentil, mit 90 Euro 
pro Monat gering.

21 Vgl. Julia Simonson, Nadiya Kelle, Laura Romeu Gordo, Markus M. Grabka, 
Anika Rasner und Christian Westermeier (2012): Ostdeutsche Männer um 50 
müssen mit geringeren Renten rechnen. DIW Wochenbericht, Nr. 23, S. 3–13.



RENTENLÜCKE

91DIW Wochenbericht Nr. 5.2017

Kasten

Statistische Datenfusion und Fortschreiben der Datenbasis

Datengrundlage für diesen Bericht ist ein mittels statistischer 

Datenfusion zusammengefügter Datensatz. Dieser setzt sich 

aus den anonymisierten Daten des bevölkerungsrepräsentativen 

Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) und der anonymisierten 

Versicherungskontenstichprobe (VSKT) des Forschungsdaten-

zentrums der Deutschen Rentenversicherung (FDZ-RV) für die 

Geburtsjahrgänge 1936 bis 1970 zusammen. Im Gegensatz zum 

sogenannten Record Linkage, das identische Beobachtungen in 

zwei Datenquellen über eine eindeutige Identifikationsnummer 

miteinander verknüpft, werden bei der hier vorgenommenen 

Datenfusion statistische Zwillinge verbunden – auf Basis von 

Merkmalen, die in beiden Datensätzen enthalten sind. Ziel der 

Datenfusion ist es, die inhaltliche Tiefe und Komplexität des 

SOEP mit Informationen zum Haushaltskontext, zur Bildungs- 

und Erwerbsbiografie sowie zu verschiedenen Einkommensarten 

zu ergänzen, um detaillierte biografische Informationen aus 

den Registerdaten der Deutschen Rentenversicherung Bund zu 

erhalten.1 

Die statistische Datenfusion wird getrennt für vier Gruppen vor-

genommen, um Unterschiede im Erwerbsverlauf und den Ren-

tenanwartschaften berücksichtigen zu können (Männer in West-, 

Männer in Ost-, Frauen in West-, Frauen in Ostdeutschland). 

Die gemeinsamen Merkmale, die in beiden Datensätzen (SOEP 

und VSKT) enthalten sind, umfassen die sozialversicherungs-

pflichtigen Einkommen der Jahre 1983 bis 2010, die Anzahl der 

rentenrelevanten Beitragsjahre, die Kindererziehungszeiten und 

das Alter. 

Hier wird ein Fortschreibungsmodell genutzt, um die Altersein-

kommen von Kohorten, die noch nicht in Rente sind, mit Einkom-

men der Vorgängerkohorten vergleichen zu können. Es schreibt 

die individuellen Erwerbs-, Familien- und Einkommensbiografien 

der Analysekohorten bis zum Alter von 70 Jahren statistisch fort, 

mit Hilfe der Biografien früherer Kohorten. Im Gegensatz zu mo-

dellbasierten Fortschreibungsansätzen2, welche künftige Ereig-

nisse Jahr für Jahr simulieren, werden im hier genutzten Modell 

zusammenhängende Sequenzen von Lebens läufen fortgeschrie-

ben. Dabei werden die vollständig beobachteten Biografien 

1 Zur Methode des statistischen Matchings von Survey mit Register-
daten siehe Rasner, Anika, Joachim R. Frick and Markus M. Grabka (2013): 
Statistical Matching of Administrative and Survey Data, an application to 
wealth inequality analyses: Sociological methods and research. 42,  
192–224.

2 Zu den Problemen und Herausforderungen bei der Fortschreibung von 
biographischen Informationen vgl. Markus M. Grabka & Anika Rasner 
(2013): Fortschreibung von Lebensläufen bei Alterssicherungsanalysen – 
Herausforderungen und Probleme. In: Claudia Vogel und Andreas Motel-
Klingebiel (Hrsg.): Altern im sozialen Wandel: Die Rückkehr der Altersar-
mut? Springer VS, Wiesbaden, S. 387–406.

älterer Geburtsjahrgänge (Spender) basierend auf der Ähnlich-

keit erwerbs-, einkommens- und familienbiografischer Angaben 

(Anzahl der Jahre in erster Ehe, Alter bei Geburt des zweiten 

Kindes, Anzahl der Jahre in Arbeitslosigkeit) sowie altersspezi-

fischer Rentenanwartschaften in Ost- und Westdeutschland zur 

sequentiellen Fortschreibung der unvollständigen Biografien 

jüngerer Geburtsjahrgänge genutzt (Empfänger). Die Fortschrei-

bung basiert dabei nicht allein auf individuellen Angaben, son-

dern wurde zudem um biografische Informationen von Ehe- oder 

LebenspartnerInnen ergänzt. Hier liegt die Annahme zugrunde, 

dass das eigene Erwerbsverhalten (Aufnahme, Fortführung oder 

Beendigung einer Erwerbstätigkeit oder des Erwerbsumfangs) 

auch von dem Erwerbsverhalten des Partners abhängt. 

Unter der Voraussetzung, dass der letzte beobachtete Status von 

Spender und Empfänger übereinstimmen muss, entstehen im 

Fortschreibungszeitraum keine biografischen Brüche. Ein Ver-

gleich zwischen beobachteten und simultan fortgeschriebenen 

Lebenslaufsequenzen diente zur Bewertung der Güte des ge-

wählten Verfahrens.3 

In dem hier verwendeten Fortschreibungsmodell werden keine 

Annahmen über die voraussichtliche Mortalität der Unter-

suchungspopulation getroffen. Sowohl ökonomische als auch 

rentenrechtliche Rahmenbedingungen werden konstant zum 

Stichjahr 2010 gehalten. Eine Ausnahme bildet eine Simulation 

der zusätzlichen Rentenansprüche aufgrund der im Jahr 2014 

eingeführten „Mütterrente“, die einen wichtigen Einfluss auf 

den hier untersuchten Gender Pension Gap hat. Veränderungen 

in der rentenrechtlichen Anerkennung von Arbeitslosigkeit 

können nicht adäquat berücksichtigt werden, sodass die hier 

vorgenommene Abschätzung eher konservativ-optimistisch einzu-

schätzen ist. Für den Rentenzugang wird das sukzessiv steigende 

Renteneintrittsalter berücksichtigt. Die geltenden Abschlagsre-

gelungen bei vorzeitigem Rentenbeginn werden herangezogen. 

Anwartschaften an weitere Alterssicherungssysteme neben der 

GRV (Betriebsrenten, Beamtenpensionen, berufsständische Ver-

sorgungswerke, Auslandsrenten) werden in diesem Bericht nicht 

berücksichtigt.

3 Vgl. Christian Westermeier, Anika Rasner und Markus M. Grabka 
(2012): The Prospects of the Baby Boomers: Methodological Challenges in 
Projecting the Lives of an Aging Cohort. SOEP Papers Nr. 440, DIW Berlin.
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Für Frauen in Westdeutschland ist in der unteren 
Hälfte der Verteilung eine Verbesserung für die jüngste 
Kohorte festzustellen. Gemessen am Median beträgt der 
Zuwachs 130 Euro, beim zehnten Perzentil 170 Euro. Bei 
den  oberen beiden Perzentilswerten verändert sich die 
 Rentenhöhe von Frauen in Westdeutschland dagegen 
kaum. Ein Grund dafür ist, dass sich der Anteil von 
 vollzeitbeschäftigten Frauen über Kohorten hinweg 
voraussichtlich nur geringfügig verändern wird.22 Für 
Frauen in Ostdeutschland sind dagegen nur geringe 
 Veränderungen zu beobachten. 

22 Simonson et al. (2012), a. a. O. 

Der Gender Pension Gap ist in der jüngsten 
Kohorte am geringsten

Dass die Höhe des Rentenanspruchs von Frauen 
im Durchschnitt generell unter dem von Männern 
 liegen wird, ist erstens das Ergebnis eines geringeren 
 Einkommensniveaus23 und zweitens vor allem durch 
geringere Zeiten in Vollzeittätigkeit bedingt. Der sich 
 daraus ergebene Gender Pension Gap verändert sich 

23 Daten aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2007 zeigen, dass 
Frauen im Durchschnitt nur die Hälfte des Einkommens der Männer erzielen, 
Stefan Bach (2014): Frauen erzielen im Durchschnitt nur halb so hohe Einkom-
men wie Männer. DIW Wochenbericht Nr. 35, S. 803–813.

Abbildung 2

Durchschnittliche Höhe der GRV-Rentenanwartschaft nach Alter, Geburtskohorten und Region 
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Frauen der jüngsten Geburtskohorte in Westdeutschland haben höhere Rentenanwartschaften als ältere, weil sie eine höhere Erwerbs-
beteiligung sowie kürzere Erwerbsunterbrechungen aufweisen.
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Alter von 30  Jahren nahezu gleich, da vor allem das erste 
Kind  später zur Welt kommt als in älteren Kohorten. 
Das  Muster eines stark steigenden GPG setzt damit erst 
ab dem 30. Lebensjahr ein und vergrößert sich voraus-
sichtlich weiter bis zum 60. Lebensjahr.24 

In Ostdeutschland ist der erwartete Gender Pension Gap 
generell geringer. Im Alter von 25 Jahren beträgt er in der 
jüngsten Kohorte nur sechs Prozent und spiegelt damit 
den generell geringeren Verdienstunterschied  zwischen 

24 Der hier ausgewiesene GPG weicht von den Angaben basierend der Deut-
schen Rentenversicherung Bund ab, da eine unterschiedliche Populationsab-
grenzung vorliegt.

aber über das Lebensalter hinweg (Abbildung 4). Zu 
Beginn der Erwerbsphase im Alter von 25 Jahren fällt 
der  Gender Pension Gap im Westen mit 15 Prozent in 
der  jüngsten Kohorte noch gering aus. In diesem Alter 
dürfte vor allem der Unterschied in der geschlechts-
spezifischen  Entlohnung wirken. Danach nimmt der 
Gender  Pension Gap deutlich zu, da vor allem Frauen 
für die  Kindererziehung zeitweise aus dem Beruf aus-
steigen und  anschließend häufig ihre Arbeitszeit redu-
zieren. Beides beeinflusst den Rentenanspruch nega-
tiv. In den beiden ältesten Kohorten in Westdeutsch-
land nahm der Gender Pension Gap stark bis zum 40. 
Lebens jahr zu, um dann weniger  anzusteigen. Bei der 
 jüngsten Kohorte bleibt der Gender Pension Gap bis zum 

Abbildung 3

Verteilung der Höhe der GRV-Rentenanwartschaft im Alter von 65 Jahren der Geburtskohorte 
(1936–45 und 1966–70 Geborene)
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Absoluter und relativer Rückgang der Rentenanwartschaften von Männern ist am unteren Rand der Verteilung am größten.
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In Westdeutschland ist der Gender Pension 
Gap am unteren Rand der Verteilung am 
größten

Die oben beschriebene Entwicklung des GPG orientiert 
sich an den durchschnittlichen Renten von Männern 
und Frauen. Es stellt sich auch hier die Frage, ob die 
geschlechtsspezifische Rentenlücke an  unterschiedlichen 
Punkten der Rentenverteilung anders ausfällt. Im 
 Folgenden wird daher der GPG  wiederum an fünf 
 Punkten der Verteilung betrachtet. Das  bedeutet, dass 
zum Beispiel die Höhe der Renten von  Männern am 
25.  Perzentil ins Verhältnis gesetzt wird zu der Höhe 
der Renten von Frauen an diesem Punkt der  Verteilung. 
Da Frauen häufiger teilzeit beschäftigt sind, sollte der 
GPG in der unteren Hälfte der  Verteilung  größer sein 
als in der oberen Hälfte. Dies gilt vor allem für West-
deutschland (Abbildung 5). In der ältesten Kohorte in 
Westdeutschland beläuft sich der GPG beim  zehnten Per-
zentil auf 75 Prozent und sinkt bis zum 90.  Perzentil auf 
40 Prozent. Im  Kohortenvergleich gleicht sich der GPG 
in Westdeutschland damit über die  Verteilung deutlich 
an. Gemessen am Median (50.  Perzentil) ist ein Rück-
gang von 60 auf 45  Prozent zu  beobachten. Auffällig ist, 
dass sich im 90. Perzentil der GPG in Westdeutschland 
faktisch über Kohorten hinweg nicht verändert hat. Hier 
dürfte der nur geringfügig zurückgehende Gender Pay 
Gap  relevant sein, da Frauen in diesem Perzentil über-
wiegend vollzeitbeschäftigt sind.

In Ostdeutschland ist der GPG an allen Punkten der Ver-
teilung geringer als in Westdeutschland, was mit dem 
nach wie vor anderen Erwerbsverhalten von Frauen 
erklärt werden kann. Aber auch hier zeigt sich, dass der 
GPG in der unteren Hälfte der Verteilung größer ist als 
am oberen Rand. Über Kohorten hinweg hat der Gap 
auch hier abgenommen. Am Median ist ein Rückgang 
von 35 auf etwa 20 Prozent festzustellen.  Auffallend ist 
der geringe GPG für das zehnte Perzentil in der jüngs-
ten Kohorte mit zehn Prozent. Dies erklärt sich aber vor 
allem durch sinkende Rentenansprüche von Männern 
in Ostdeutschland an dieser Stelle der  Verteilung, und 
weniger durch steigende Renten von Frauen.

Schlussfolgerungen

Aus dem Vergleich der Geburtskohorten wird  deutlich, 
dass sich Veränderungen der Erwerbs- und Familien-
biografien auf die bereits erworbenen sowie  künftig 
erwarteten Anwartschaften der GRV  auswirken. Indivi-
duelle Erwerbsverläufe entsprechen bei jüngeren Kohor-
ten seltener der „Normalbiografie“ älterer Kohorten mit 
durchgehender sozialversicherungs pflichtiger Vollzeitbe-
schäftigung: Erwerbsbiografien wurden über die Kohor-
ten hinweg vielfältiger und weisen auch längere Phasen 
von Nichterwerbstätigkeit auf. Abweichungen von der 

Männern und Frauen in Ostdeutschland wider. Vor allem 
in den beiden älteren Kohorten zeigt sich aber ein  starker 
Anstieg dieser erwarteten Lücke – allerdings nur bis zum 
35. Lebensjahr. Danach verändert sich dieser Indikator 
vor allem für die dritte Kohorte nur noch geringfügig. 
In der jüngsten Kohorte ist ein flacherer Anstieg des 
 Gender Pension Gap zu beobachten, der zudem nicht 
über 20 Prozent hinausgehen wird. Dieser fällt damit 
um mehr als die Hälfte geringer aus als im Westteil des 
Landes, und verdeutlich damit die stärkere Erwerbs-
orientierung von Frauen. 

Abbildung 4

Gender Pension Gap im Kohortenvergleich
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Der Gender Pension Gap fällt in Ostdeutschland um mehr als die Hälfte geringer aus und 
verdeutlicht eine stärkere Erwerbsorientierung als im Westen.
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Normalbiografie wirken sich aufgrund des in der GRV 
geltenden Äquivalenz prinzips nachteilig auf die indivi-
duellen Rentenanwartschaften aus.

Bezogen auf den Gender Pension Gap bedeutet dies, 
dass die Entwicklung der hier untersuchten vier 
Geburts kohorten in Westdeutschland vor allem durch 
den  Rückgang von Vollzeittätigkeit bei Männern, bei 
gleichzeitiger Zunahme von Teilzeitbeschäftigung von 
Frauen, sowie geringeren Erwerbsunterbrechungen im 
Erwerbsverlauf geprägt ist. Frauen in Ostdeutschland 
haben  weiterhin ein anderes Erwerbsverhalten als Frauen 
im Westen, was den geringeren Gender  Pension Gap 
im Ostteil des Landes erklärt. Dennoch zeigt sich eine 
 Annäherung an die westdeutschen Erwerbs muster, da 
auch Frauen in Ostdeutschland mittlerweile  vermehrt 
teilzeitbeschäftigt sind. Die in der GRV gewährte 
 Kompensation für Kindererziehungszeiten reduziert den 
Gender Pension Gap nur geringfügig. Zudem bedarf es 
weiterer Anstrengungen, um vor allem Müttern eine 
stärkere Erwerbsbeteiligung zu ermöglichen, auch nach 
dem dritten Lebensjahr ihres Kindes. Deshalb sollte die 
Politik den Ausbau von Kinderbetreuungs einrichtungen 
sowohl für Kleinkinder als auch für Schulkinder weiter 
vorantreiben. 

Die GRV stellt die erste Säule der Alterssicherung dar. 
Die hier prognostizierten durchschnittlichen GRV-Ren-
ten für Frauen der Geburtskohorte 1966–70 werden vor-
aussichtlich bei nur etwas mehr als 700 Euro liegen, und 
damit allein nicht ausreichen, um vor Altersarmut zu 
schützen. Um den Lebensstandard im Alter weitgehend 
 beizubehalten, bedarf es in der Regel zusätzlicher Renten 
aus der zweiten  (Betriebliche Altersvorsorge) und drit-
ten Säule  (Private Altersvorsorge) der Alterssicherung. 
Ein Gender Pension Gap lässt sich aber auch für diese 
Zweige der Alterssicherung  ermitteln.25 

25 So ist beispielsweise die Verbreitung als auch die Höhe von Betriebsrenten 
bei Frauen geringer als bei Männern (Christina Klenner, Peter Sopp und Alexan-
dra Wagner 2016: Große Rentenlücke zwischen Männern und Frauen. Ergebnis-
se aus dem WSI GenderDatenPortal. WSI-Report Nr. 29, 2/2016.

Abbildung 5

Veränderung des Gender Pension Gap  
an ausgewählten Punkten der Verteilung
Rentenanwartschaften im Alter von 65 Jahren
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Über die Verteilung wird sich der Gender Pension Gap in Westdeutschland angleichen, er 
bleibt aber deutlich über dem Niveau Ostdeutschlands.
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GENDER PENSION GAP REINFORCES INCOME INEQUALITY 
BETWEEN MEN AND WOMEN OF RETIREMENT AGE

Abstract: In 2014, the Gender Pension Gap amounted to 
42 percent in West Germany and 23 percent in East Germany; 
in this report, we identify and simulate this gap for four 
different cohorts. According to our calculations, the Gender 
Pension Gap for the youngest cohort will be roughly 15 per-
centage points lower than that of the oldest. There are 
several reasons for this difference: the existing Gender Pay 
Gap; the lower education levels among women in the older 

cohorts; the lower employment rate and number of working 
hours among women; family-related career breaks for moth-
ers; and the fact that many women have jobs in poorly paid 
sectors. Better childcare offerings for toddlers and school-
children would go a long way toward increasing women’s 
labor participation and reducing the Gender Pension Gap; as 
well, policy must continue to promote institutional equality 
between men and women while pursuing pay equity. 

JEL: J14;J16;J26

Keywords: Gender pension gap, statutory pension system, SOEP, VSKT
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